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Sehr geehrte Frau Herdejürgen, 

der Gesetzentwurf der Landesregierung über einen Nachtragshaushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2022 ist mit gleicher Post verteilt worden.  

Ich überweise den Gesetzentwurf gemäß § 29 Absatz 2 der Geschäftsordnung 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages unmittelbar an Ihren Ausschuss zur 
Beratung mit der Bitte, dem Landtag eine Beschlussempfehlung zuzuleiten.  

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. Kristina Herbst, Landtagspräsidentin 

Landeshaus, Düsternbrooker Weg 70, 24105 Kiel 

An die  
Vorsitzende des Finanzausschusses 
Frau Birgit Herdejürgen, MdL 

im Hause 
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